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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1923

Norm

UrhG §3 Abs1

Rechtssatz

Die Abnahme einer Totenmaske kann unter Umständen ein Werk der bildenden Kunst sein. Ob dies in concreto der

Fall ist, ist eine Tatfrage.

Entscheidungstexte

4 Os 53/23
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